
 

 

 

Mitbestimmung ist, 
auch Betriebsvereinbarungen in Nachwirkung konsequent 

einzufordern und mit Leben zu erfüllen 

 
Unser Gremium und unser Betrieb sind in der Mitbestimmung und Tarifbindung relativ jung. 

Die BV BEM (Betriebsvereinbarung Betriebliches Eingliederungs-Management) stammt 

aus dem Jahr 2017 und wurde vom Arbeitgeber gekündigt. Eine Nachwirkung ist 

vereinbart.  

Der Arbeitgeber versucht zurzeit einen neuen BEM-Prozess ohne Beteiligung des 

Betriebsrats zu etablieren. Wir fordern und fördern aber die Einhaltung der 

Betriebsvereinbarung und die Durchsetzung des nachwirkenden Systems, das den Einsatz 

eines BEM-Teams vorsieht, um der gemeinsamen Zielsetzung gerecht zu werden, die 

Gesundheit der Beschäftigten zu erhalten.  

Die gleichgestellte Zusammenarbeit mit Kolleg*innen, der SiFa (Sicherheits-Fachkraft), 

verantwortlichen Führungskräften, externen Fachkräften, Trägern und Anbietern ist 

grundlegend für einen erfolgreichen BEM- Prozess. 

Betriebsrat der Lakal GmbH 
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